
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 18.07.2013 
 

 

B E S C H L U S S  –  0 0 4 / 2 0 1 3  
ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, den durch die Stadt Zittau am 16.09.11 
ausgereichten rückzahlbaren Zuschuss ab dem heutigen Tage in einen nicht rückzahlbaren 
Zuschuss umzuwandeln. 
 
Der entstandene Zinsanspruch in Höhe von 4 % p.a. ist für die Zeit der Inanspruchnahme des 
rückzahlbaren Zuschusses, vom 20.09.11 bis zum 17.07.13, zu berechnen und dem LASEM 
2012 Zittau e. V. in Rechnung zu stellen. 
 
Das mit der Auflösung des Vereins auszukehrende Vermögen fließt der Stadt Zittau zu. Über 
die Höhe des zufließenden Vermögens wird der Stadtrat informiert. 
 
Die Abrechnung des LASEM 2012 e. V. an die EVACS wird informativ zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 22  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 



 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 18.07.2013 
 

 

B E S C H L U S S  –  1 2 1 / 2 0 1 3  
ö f f e n t l i c h  

B e s c h l u s s 
über die Aufstellung eines Bebauungsplanes Nr. XXXIV „Einkaufszentrum Humboldt-Center Hochwaldstraße“ 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplanes 
Nr. XXXIV „Einkaufszentrum Humboldt-Center Hochwaldstraße“ für den in Anlage 1 
gekennzeichneten Geltungsbereich mit den Flurstücken 2120/24, 2120/32, 2120/48, 2120/50, 
2120/51, 2122/63, 2122/64, 2122/65, 2128/10, 2128/11, 2128/12, 2128/13 der Gemarkung 
Zittau.  
 
Mit dem Bebauungsplan wird das Ziel angestrebt, die Zulässigkeit des Einzelhandels mit 
zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der „Zittauer Liste“ im Wesentlichen auf die zur Zeit 
ausgeübte Nutzung zu beschränken, um ansiedlungswillige Betriebe in den zentralen 
Versorgungsbereich Einkaufsinnenstadt zu lenken.  
 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden erfolgt entsprechend § 3, 4 und 4a 
BauGB.  
 
Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.  
 
 
Abstimmung: 

 Ja 22  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 



 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 18.07.2013 
 

 

B E S C H L U S S  –  1 1 7 / 2 0 1 3  
ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt die Verfahrensordnung über die Vergabe 
des Verwertungsrechtes für das Stadtwappen und das Logo der Großen Kreisstadt Zittau 
entsprechend Anlagen. 
  
 
 
Abstimmung: 

 Ja 21  Nein 0  Enthaltung 1   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 



 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 18.07.2013 
 

 

B E S C H L U S S  –  1 1 9 / 2 0 1 3  
ö f f e n t l i c h  

 Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau fasst den Grundsatzbeschluss, die Flurstücke-Nr. 
146, 147, 149 und 150 der Gem. Zittau mit einer Gesamtfläche von 1.290 m², gelegen an der 
Baderstraße, zum Bodenrichtwert zzgl. Nebenkosten zu erwerben 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 22  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 



 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 18.07.2013 
 

 

B E S C H L U S S  –  1 2 0 / 2 0 1 3  
ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau fasst den Beschluss, das gesetzliche Vorkaufsrecht 
nach § 24, Abs. 1, Pkt. 1 am Flurstück-Nr. 221/6 der Gem. Pethau  mit einer Größe von 921 
m² auszuüben. Der Kaufpreis bemisst sich nach dem Verkehrswert. 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 20  Nein 1  Enthaltung 1   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 



 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 18.07.2013 
 

 

B E S C H L U S S  –  1 2 3 / 2 0 1 3  
ö f f e n t l i c h  

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt, 
um den Prozess der Abwägung der Einwendungen und Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange im B-Plan-Verfahren zum FMZ Zittau-Neustadt transparenter zu 
gestalten, eine gemeinsame Sitzung des TVA und des VFA anzuberaumen, in der die 
Einwendungen und Stellungnahmen erörtert und Empfehlungen für die Abwägung 
beschlossen werden.  Zu der Sitzung sollen die Mitglieder des Gestaltungsbeirates, die  als 
sachkundige EinwohnerInnen gewählt wurden, eingeladen werden.  
 
 
Abstimmung: 

 Ja 4  Nein 16  Enthaltung 2   

 Der Beschluss ist: mehrheitlich abgelehnt. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 



 
STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Oberbürgermeister 

Zittau, 18.07.2013 
 

 

B E S C H L U S S  –  1 0 4 / 2 0 1 3  
ö f f e n t l i c h  

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau beschließt folgende Tagungstermine für seine 
regelmäßigen Sitzungen für das Jahr 2014: 
 
30.01., 27.02., 27.03., 24.04., 22.05., 28.08., 25.09., 23.10., 20.11, 18.12. 
 
Die konstituierende Sitzung des neugewählten Stadtrates findet am 17.07.2014 statt. 
 
Die Sitzungen finden um 17:00 Uhr im Rathaus Zittau, Bürgersaal statt.  
 
 
 
Abstimmung: 

 Ja 22  Nein 0  Enthaltung 0   

 Der Beschluss ist: einstimmig beschlossen. 

  

Bemerkung: 
Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung waren folgende Mitglieder des Stadtrates an der Beratung 
und Abstimmung nicht beteiligt: keine 
 
 
 
A. Voigt 
Oberbürgermeister 



 
 


